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Gemeinde Wiefelstede - Kirchstr. 1 - 26215 Wiefelstede 

 

 

An die 

Mitglieder   

des Schulausschusses 

der Gemeinde Wiefelstede 

 

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder 
 

 

Gemeinde Wiefelstede 

Der Bürgermeister 

Kirchstraße 1 

26215 Wiefelstede 

 

Telefon zentral 04402/965-0 

Telefax zentral 04402/965199 

Email zentral info@wiefelstede.de 

 

Bürgermeister 

 

Ihr(e) Ansprechpartner(in) 

Frau Zdarsky 

 

Durchwahl  

E-Mail  sabine.zdarsky@wiefelstede.de 

 

Wiefelstede,  10.06.2021 

 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die nächste öffentliche Sitzung des Schulausschusses findet am 

 

Dienstag, 22.06.2021, um 17:00 Uhr,  
 

in der Mensa der Oberschule Wiefelstede, Am Breeden 7-9, 26215 Wiefelstede. statt. 
 

TAGESORDNUNG: 

 1   Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung  

   

 2   Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder  

   

 3   Feststellung der Beschlussfähigkeit  

   

 4   Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge  

   

 5   Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung  

   

 6   Genehmigung der Niederschrift vom 18.01.2021  

   

 7   Einwohnerfragestunde  

   

 8   Bericht über die Budgetabwicklung in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede für das 

Jahr 2020 

Vorlage: B/1741/2021 

 

   

 9   Entwicklung der Schülerzahlen an den Schulen in der Gemeinde Wiefelstede 

Vorlage: B/1799/2021 

 

 

 

 

  



2 

 

   

 

 

 10   Antrag der SPD-Fraktion vom 25.01.2021 auf Errichtung einer Integrierten 

Gesamtschule (IGS) nach § 106 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) 

Vorlage: B/1754/2021 

 

   

 11   Antrag des Ratsmitglieds René Schönwälder, Die Linke, vom 28.02.2021, zur 

„Entwicklung eines Konzeptes zur Versorgung der gemeindeeigenen Einrichtungen 

und Veranstaltungen mit Produkten landwirtschaftlicher Unternehmen, Fleischereien 

und Bäckereien, möglichst mit Unternehmenssitz im Landkreis Ammerland, 

bestenfalls in der Gemeinde Wiefelstede" 

Vorlage: B/1798/2021 

 

   

 12   Einwohnerfragestunde  

   

 13   Anfragen und Anregungen  

   

 14   Schließung der öffentlichen Sitzung  

   
 

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 

 
 

Pieper 



  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 08.02.2021 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Finanzen und Schulen 

Sachbearbeiter/in: Christian Rhein 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/1741/2021 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Bericht über die Budgetabwicklung in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede für das 

Jahr 2020 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Schulausschuss 22.06.2021 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 05.07.2021 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Seit dem 01.01.1997 sind Teile des Ergebnishaushalts (vorher Verwaltungshaushalt) für die 

Schulen budgetiert. Die Schulen bekommen diese Mittel auf eigene Girokonten ausgezahlt. 

Weiterhin ist der Teilbereich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 

für die Schulen seit dem 01.01.1999 budgetiert. Die Budgetabwicklung erfolgte im Fachdienst 

Finanzen und Schulen.  

 

Über die Verwendung der den Schulen im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung 

gestellten Mittel ist den gemeindlichen Gremien zu berichten. Der Bericht über die 

Budgetabwicklung in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede für das Jahr 2019 erfolgte in der 

Schulausschusssitzung am 29.06.2020. 

 

Im Ergebnishaushalt erfolgt die Abwicklung der Budgetmittel über die Schulkonten. Die 

nicht verwendeten Mittel verbleiben auf den Konten und werden haushaltsrechtlich gemäß      

§ 20 Abs. 2 KomHKVO als Haushaltsrest in das Folgejahr vorgetragen. Folgende 

Haushaltsreste ergeben sich jeweils per 31.12.: 

 

 

Schule 2018 2019 2020 

Grundschule Metjendorf (inkl. Mensa) 31.057,69 € 24.252,67 € 21.138,96 € 

Grundschule Wiefelstede 17.494,90 € 7.516,15 € 11.535,40 € 

Oberschule Wiefelstede (inkl. Mensa) 47.267,75 € 47.203,56 € 37.135,25 € 

 

In den nachfolgenden Aufstellungen für die einzelnen Schulen sind die Aufwendungen 2020 

ersichtlich. Darüber hinaus wird die Verwendung der Mittel in den einzelnen Bereichen 

dargestellt. 
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Grundschule Metjendorf 2020 

Schönheits-/ Kleinreparaturen f. Gebäude 1.300,30 € 

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.060,15 € 

Beschaffung des beweglichen Vermögens 6.897,72 € 

Lehr- und Unterrichtsmaterial 10.198,10 € 

Geschäftsbedarf 9.859,35 € 

Gesamtausgaben 30.315,62 € 

 

Grundschule Metjendorf (Mensa) 2020 

Beschaffungen/Reparaturen/Unterhaltung 3.235,82 € 

Wareneinkauf / Verpflegung 22.127,37 € 

Gesamtausgaben 25.363,19 € 

 

 

Grundschule Wiefelstede 2020 

Schönheits-/ Kleinreparaturen f. Gebäude 0,00 € 

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.244,81 € 

Beschaffung des beweglichen Vermögens 3.819,39 € 

Lehr- und Unterrichtsmaterial 12.501,62 € 

Geschäftsbedarf 8.376,83 € 

Gesamtausgaben 27.942,65 € 

 

Oberschule Wiefelstede 2020 

Schönheits-/ Kleinreparaturen f. Gebäude 1.172,07 € 

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7.213,32 € 

Beschaffung des beweglichen Vermögens 20.300,74 € 

Lehr- und Unterrichtsmaterial 31.508,85 € 

Geschäftsbedarf 22.293,97 € 

Gesamtausgaben 82.488,95 € 

 

Oberschule Wiefelstede (Mensa) 2020 

Beschaffungen/Reparaturen/Unterhaltung 4.368,59 € 

Wareneinkauf / Verpflegung 29.510,44 € 

Gesamtausgaben 33.879,03 € 

 

 

 

 

Die Einzelinvestitionen wurden durch den Fachdienst Finanzen und Schulen (nicht über 

Schulkonten) vorgenommen; im Einzelnen wurden im Jahr 2020 aus dem Budget der Schulen 

folgende Gegenstände angeschafft: 
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a) Grundschule Metjendorf (2020)  

 

         Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen) 

         + Rest aus Vorjahr (2019) 

         = Insgesamt verfügbar 

 

        - Beschaffte Gegenstände:  

          ALU-Wandleisten 

           

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von                         

wurden als Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) 

nach 2021 übertragen und stehen der Schule somit 

zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.200,00 € 

  9.466,82 € 

17.666,82 € 

 

 

  1.437,00 € 

  

16.229,82 € 

 

 

 

 

 

b) Grundschule Wiefelstede (2020)  

 

         Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen) 

         + Rest aus Vorjahr (2019) 

         = Insgesamt verfügbar 

 

        - Beschaffte Gegenstände:  

          Anteil Kehrmaschine 

          18 Terra Mobile Laptop 

           = Insgesamt 

 

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von                         

wurden als Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) 

nach 2021 übertragen und stehen der Schule somit 

zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.800,00 € 

32.051,13 € 

39.851,13 € 

 

 

  6.000,00 € 

  9.218,00 € 

15.218,00 €  

 

24.633,13 € 

Nach Nr. 4 des Leitfadens zur wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Führung des Budgets 

in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede ist die fortlaufende Übertragung von investiven 

Mitteln zunächst auf drei Jahre beschränkt (2018 = 8.000,00 €/ 2019 = 7.800,00 € / 2020 = 

7.800,00 €, zusammen 23.600,00 €). Am 25.11.2020 wurde bereits ein Auftrag in Höhe von 

2.721,53 € erteilt, so dass diese Mittel bereits gebunden waren und somit aus Sicht der 

Verwaltung der Gesamtbetrag in Höhe von 24.633,13 € ohne Beschluss des 

Verwaltungsausschusses in 2021 übertragen werden konnte. 
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c) Oberschule Wiefelstede (2020)  

 

          Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen) 

         + Rest aus Vorjahr (2019) 

         = Insgesamt verfügbar 

 

        - Beschaffte Gegenstände:  

          Anteil Kehrmaschine 

          Musikanlage (Musikraum/R133) 

          Anteil Tisch-/Bankgarnituren Biohof 

          = Insgesamt 

 

 

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von                         

wurden als Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) 

nach 2021 übertragen und stehen der Schule somit 

zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.500,00 € 

38.267,34 € 

55.767,34 € 

 

 

  6.000,00 € 

  3.600,00 € 

     888,86 € 

10.488,86 € 

 

 

45.278,48 € 

 

 

 

      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt den Bericht über die 

Budgetabwicklung der Schulen der Gemeinde Wiefelstede für das Kalenderjahr 2020 

(Beratungsvorlage B/1741/2021) zur Kenntnis. 

  

 

  

 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

Rhein 

Sachbearbeiter 

 

 

Siemen       Habben 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter 

 



  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 08.06.2021 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Finanzen und Schulen 

Sachbearbeiter/in: Christian Rhein 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/1799/2021 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Entwicklung der Schülerzahlen an den Schulen in der Gemeinde Wiefelstede 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Schulausschuss 22.06.2021 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 05.07.2021 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Zuletzt wurde in der Schulausschusssitzung am 18.01.2021 ausführlich über die Entwicklung 

der Schülerzahlen in der Gemeinde Wiefelstede (Beratungsvorlage mit der Vorlagen-Nr. 

B/1651/2020) berichtet.  

 

Ziel der kommunalen Schulentwicklungsplanung und der Berichterstattung bzw. Beratung zu 

den Schülerzahlen in der Gemeinde Wiefelstede ist die Sicherung des benötigten Schulraumes 

sowie die Bereitstellung der Sachmittel (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel), um ein 

pädagogisch leistungsfähiges Schulsystem zu ermöglichen. Auch die Gestaltung des 

Schulangebotes ist Aufgabe des Schulträgers. Die erforderlichen Gebäude und Sachmittel 

müssen rechtzeitig für den Unterricht zur Verfügung stehen. Über die Prognose der 

zukünftigen Schülerzahlentwicklungen sollen notwendige Investitionen und organisatorische 

Maßnahmen bereits im Vorfeld erkannt werden, um dadurch rechtzeitig 

Entwicklungsprozesse einzuleiten, die den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler 

Rechnung tragen. Diesen Aufgaben sind die Verwaltung und der Gemeinderat stetig 

nachgekommen. Beispielhaft sind hier die Erweiterungsbauten an der Grundschule 

Wiefelstede in 2018/2019 sowie an der Grundschule Metjendorf 2019/2020 zu nennen.   

 

 

Der nachstehende Bericht einschl. Anlagen stellt zunächst die vorläufigen Anmeldezahlen für 

das Schuljahr 2021/2022 dar, die von den Schulen mitgeteilt wurden (Buchstabe a). 

Abgebildet werden in der Anlage außerdem die Entwicklungen der Geburtenzahlen zum 

Stichtag 15.05.2021 (Buchstabe b). 
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a) Anmeldezahlen für das Schuljahr 2021/2022 

 

Grundschule Wiefelstede 

Klasse Schüler (Kopfzahl) davon I-Kinder 

(Doppelzählung) 

Schüler (Zählwert) 

Schulkinderkarten (SKG) 15 0 15 

Jahrgang 1 79 3 82 

Jahrgang 2 86 2 88 

Jahrgang 3 74 5 79 

Jahrgang 4 78 7 85 

Insgesamt 332 17 349 (17 Klassen) 

Nachrichtlich Stand aus Statistik Januar 2021  

(Schuljahr 2020/2021) 

358 (17 Klassen) 

 

 

Grundschule Metjendorf 

Klasse Schüler (Kopfzahl) davon I-Kinder 

(Doppelzählung) 

Schüler (Zählwert) 

Jahrgang 1 86 1 87 

Jahrgang 2 90 1 91 

Jahrgang 3 79 3 82 

Jahrgang 4 85 2 87 

Insgesamt 340 7 347 (16 Klassen) 

Nachrichtlich Stand aus Statistik Januar 2021 

(Schuljahr 2020/2021) 

334 (16 Klassen) 

 

 

Oberschule Wiefelstede 

Klasse Schüler (Kopfzahl) davon I-Kinder 

(Doppelzählung) 

Schüler (Zählwert) 

Jahrgang 5 60 4 64 

Jahrgang 6 70 8 78 

Jahrgang 7 59 10 69 

Jahrgang 8 88 19 107 

Jahrgang 9 83 8 91 

Jahrgang 10 85 9 94 

Sprachlernklasse 8 0 8 

Insgesamt 453 58 511 (25 Klassen) 

Nachrichtlich Stand aus Statistik Januar 2021 

(Schuljahr 2020/2021) 

558 (25 Klassen) 

 

 

Im nachfolgenden Zwölf-Jahres-Vergleich ist erkennbar, dass die Schülerzahlen in den 

Grundschulen sowie an der Oberschule der Gemeinde Wiefelstede sehr unterschiedlich verlaufen. 

An der Grundschule Wiefelstede werden im Zwölf-Jahres-Vergleich durchschnittlich 359 

Schüler/-innen, in der Grundschule Metjendorf durchschnittlich 302 und in der Oberschule 

Wiefelstede durchschnittlich 589 Schüler/-innen beschult. 
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Grundschule Wiefelstede (einschließlich Doppelzählung-Inklusion + SKG): 

  2010/          

2011 

2011/         

2012 

2012/         

2013 

2013/      

2014 

2014/        

2015 

2015/       

2016 

2016/       

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 
2021/          

2022 

Gesamt- 

schüler-

zahlen 

387 370 352 357 341 362 396 357 342 342 358 349 

Gesamt- 

anzahl der 

Klassen 

einschl. 

SKG 

18 17 17 17 17 16 18 18 17 17 17 17 

 

 

Grundschule Metjendorf (einschließlich Doppelzählung-Inklusion): 

  2010/          

2011 

2011/         

2012 

2012/         

2013 

2013/      

2014 

2014/        

2015 

2015/       

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

2018/

2019 

2019/

2020 

2020/

2021 
2021/

2022 

Gesamt- 

schüler-

zahlen 

300 313 276 266 263 263 299 322 319 324 334 347 

Gesamt- 

anzahl 

der 

Klassen 

13 13 13 13 13 13 14 15 15 16 16 16 

 

 

Oberschule Wiefelstede (einschließlich Doppelzählung-Inklusion): 
 2010/          

2011 

2011/         

2012 

2012/         

2013 

2013/      

2014 

2014/        

2015 

2015/       

2016 

2016/       

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 
2021/ 

2022 

Gesamt- 

schüler-

zahlen 

585 584 561 562 601 640 647 630 617 576 558 511 

Gesamt- 

anzahl 

der 

Klassen 

27 27 27 27 26 28 29 29 27 26 25 25 

 

 

Bei diesen Aufstellungen wurden die möglichen Auswirkungen der inklusiven Beschulung an den 

Wiefelsteder Schulen prozentual anhand der aktuellen Schülerzahl berücksichtigt. Schüler/-innen 

mit einem anerkannten Förderbedarf werden bei der Klassenbildung doppelt gezählt. Anhand der 

nachfolgenden Aufstellung ist der stetige Anstieg von Schüler/-innen mit festgestelltem 

Förderbedarf erkennbar, gleichwohl ein geringer Rückgang zu verzeichnen ist: 
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Schuljahr Grundschule 

Metjendorf 

Grundschule 

Wiefelstede 

Oberschule Wiefelstede 

2012/2013 1 Schüler/-in 8 Schüler/-innen 0 Schüler/-innen 

2013/2014 2 Schüler/-innen 12 Schüler/-innen 0 Schüler/-innen 

2014/2015 6 Schüler/-innen 17 Schüler/-innen 11 Schüler/-innen 

2015/2016 6 Schüler/-innen 23 Schüler/-innen 20 Schüler/-innen 

2016/2017 5 Schüler/-innen 25 Schüler/-innen 22 Schüler/-innen 

2017/2018 3 Schüler/-innen 25 Schüler/-innen 31 Schüler/-innen 

2018/2019 4 Schüler/-innen 23 Schüler/-innen 41 Schüler/-innen 

2019/2020 7 Schüler/-innen 26 Schüler/-innen 48 Schüler/-innen 

2020/2021 10 Schüler/-innen 25 Schüler/-innen 60 Schüler/-innen 

2021/2022 

% an Pro-Kopf-

Schüler/-innen 

7 Schüler/-innen 

2,06 % 

17 Schüler/-innen 

5,12 % 

58 Schüler/-innen 

12,80 % 

 

Vollumfänglich erfolgt die Berichterstattung zu den Schülerzahlen – auch auswärtige 

Beschulung –  wieder in der Herbstsitzung 2021 des Schulausschusses. 

 

 

b) Entwicklung der Geburtenzahlen 

 

 

Grundschule Wiefelstede 

 

Die Geburtenzahlen im Schuleinzugsbereich Wiefelstede sind über die Jahre betrachtet sehr 

schwankend verlaufen. Im Betrachtungszeitraum liegt die Spanne dabei zwischen 47 und 98 

Schülerinnen und Schülern. Im 10-Jahres-Durchschnitt sind dies 80 Kinder je 

Geburtenjahrgang 

 

Im Zeitraum vom 01.10.20 bis zum 15.05.21 wurden insgesamt 27 Geburten erfasst. Da 

erfahrungsgemäß noch Geburten nachzutragen sind, rechnet die Verwaltung diese 

Geburtenzahl statistisch auf 13 Monate hoch und geht im Geburtenjahrgang 2020/2021 

folglich von 47 Geburten aus.   

 

Aus der durchschnittlichen Geburtenzahl lässt sich für die kommenden Jahre eine 4-zügige  

Beschulung ableiten. 

  

Der Klassenraumbedarf ist mit 18 Klassenräumen auskömmlich.  

 

 

Grundschule Metjendorf 

 

Auch im Einzugsbereich Metjendorf sind die Geburtenzahlen über die Jahre betrachtet sehr 

schwankend. Die höchste Geburtenrate stammt aus dem Jahrgang 2012/2013 mit 103 

Geburten. Die niedrigste Quote ist in den Jahrgängen 2018/2019 und 2019/2020 mit 64 

Geburten zu verzeichnen (nicht betrachtet wurde hier die Hochrechnung für den Jahrgang 

2020/2021). Der 10-Jahres-Durchschnitt geht von 81 Kindern aus. 

 

Im Zeitraum vom 01.10.20 bis zum 15.05.21 wurden insgesamt 33 Geburten erfasst. 

Hochgerechnet entspricht dieses eine zu erwartende Geburtenzahl von 57 Kindern.   
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Die Statistik für die kommenden Jahre geht überwiegend von einer 4-Zügigkeit aus. 

 

Der Raumbedarf der Grundschule Metjendorf wird verwaltungsseitig als gedeckt angesehen. 

Seit Anfang 2021 verfügt die Grundschule Metjendorf über 17 Klassenräume herkömmlicher 

Bauweise. Darüber hinaus befinden sich an dem Standort Metjendorf noch die mobilen 

Raumsysteme (2 Klassenräume), über deren Verbleib es noch zu beraten gilt. 

 

 

Oberschule Wiefelstede 

 

Unter dem Gesichtspunkt der sinkenden Schülerzahlen an der Oberschule Wiefelstede ist 

davon auszugehen, dass diese trotz diverser Bemühungen der Schulleitung und des 

Lehrerkollegiums mittelfristig überwiegend drei-/vierzügig geführt wird. 

 

Ursache dieser Entwicklung ist einerseits, dass zwischenzeitlich keine Schüler aus dem 

Einzugsgebiet von Bad Zwischenahn aufgenommen werden durften, da die Gemeinde Bad 

Zwischenahn seit 01.08.16 ebenso wie die Gemeinde Wiefelstede über eine teilgebundene 

Ganztagsschule verfügt. Seit 01.08.19 wird die Oberschule Wiefelstede als offene 

Ganztagsschule geführt, so dass wieder Schüler aus Bad Zwischenahn aufgenommen werden 

dürfen.  

 

Ursächlich ist weiterhin die fehlende Akzeptanz der Oberschule insbesondere im Südbereich 

der Gemeinde. So besuchen aus diesem Einzugsgebiet viele Kinder auswärtige Schulen, 

insbesondere die KGS in Rastede. Dies betrifft sowohl den gymnasialen Zweig als auch den 

Realschulzweig.  

 

Ursächlich ist weiterhin, dass an der Oberschule eine Beschulung im gymnasialen Zweig 

lediglich bis Klasse 10 möglich ist und ab Klasse 11 ein Wechsel an ein Gymnasium oder 

eine Gesamtschule erfolgen muss, um das Abitur ablegen zu können. 

 

Die Oberschule Wiefelstede hat die Schulprozesse zum Schuljahr 2021/2022 geändert. Durch 

die Modifizierung sowie eventueller Anpassungen der Unterrichtszeiten werden steigende 

Schülerzahlen erhofft. 
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Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt den Bericht über die 

Entwicklung der Schülerzahlen an den Schulen in der Gemeinde Wiefelstede zur Kenntnis.  

   

 

  

B-1799-2021-01 Entwicklung der Geburtenzahlen 2021_Stichtag 15.05.21 

B-1799-2021-02 Entwicklung der Schülerzahlen und des Klassenbedarfs nach den 

Geburtenzahlen vom Stichtag 15.05.21 Grundschule Wiefelstede 

B-1799-2021-03 Entwicklung der Schülerzahlen und des Klassenbedarfs nach den 

Geburtenzahlen vom Stichtag 15.05.21 Grundschule Metjendorf 

B-1799-2021-04 Entwicklung der Schülerzahlen und des Klassenbedarfs nach den 

Geburtenzahlen vom Stichtag 15.05.21 Oberschule Wiefelstede 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

Rhein 

Sachbearbeiter 

 

 

 

Siemen       Habben 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  

 



Geburtenzahlen

Bauerschaften 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Gesamt

Wiefelstede 52 52 65 52 61 48 49 40 49 11 479

Wiefelstedermoor 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3

Dingsfelde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Gristede 3 7 4 7 9 7 16 5 6 4 68

Hassel 2 0 0 0 2 1 0 2 0 1 8

Hollen - Dringenburg 3 1 2 2 4 3 2 2 3 2 24

Mollberg - Lehe 2 6 3 4 0 2 0 2 2 2 23

Nuttel - Wemkendorf - Liethe-

Silberkamp 5 2 5 0 7 6 3 3 3 2 36

Bokel - Bokelerburg 4 11 8 9 7 15 12 6 9 4 85

Spohle, Conneforde, 

Herrenhausen und 

Hullenhausen 4 0 9 3 7 6 6 6 15 1 57
Hochrechnung                         

(Stichtag bis 30.09.)* 27 20 20

Schuleinzugsbereich 

Wiefelstede 76 79 96 77 98 88 90 66 87 47 804

Vergleichszahlen 2020 75 83 95 77 97 88 91 69 85

Vergleichszahlen 2019 77 82 93 79 98 92 80 67

Vergleichszahlen 2018 76 79 89 76 99 94 77

Vergleichszahlen 2017 70 75 78 91 74 97

Vergleichszahlen 2016 77 83 91 74 96

Vergleichszahlen 2015 71 78 86 70

Vergleichszahlen 2014 65 70 86

Vergleichszahlen 2013 51 59

Vergleichszahlen 2012 44

Bauerschaften 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Gesamt

Mansholt 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 6

Neuenkruge 3 1 2 4 2 1 5 4 3 1 26Westerholtsfelde - 

Wehnerfeld 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 5

Borbeck - Borbeckerfeld 5 5 8 2 2 5 7 6 3 2 45

Heidkamperfeld 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4

Heidkamp 9 10 11 11 9 11 8 5 8 3 85

Metjendorf 62 68 49 66 66 58 58 36 39 25 527

Ofenerfeld 4 14 5 7 15 8 11 8 9 1 82

Westerholtsfelde  0 3 0 1 1 1 1 1 0 1 9
Hochrechnung                         

(Stichtag bis 30.09.)* 33 24 24

Schuleinzugsbereich 

Metjendorf 85 103 76 92 95 86 91 64 64 57 813

Vergleichszahlen 2020 84 102 75 93 93 85 89 64 58

Vergleichszahlen 2019 83 99 74 92 98 82 90 62

Vergleichszahlen 2018 80 97 68 90 87 72 70

Vergleichszahlen 2017 78 98 70 91 93 67

Vergleichszahlen 2016 74 76 95 72 81

Vergleichszahlen 2015 76 94 73 95

Vergleichszahlen 2014 76 90 67

Vergleichszahlen 2013 72 84

Vergleichszahlen 2012 64

Stichtag: 15.05.2021

K:\Organisation\FB_1\Schulen_Kultur_Sport\Schulen\Schulstatistiken\2021\Entwicklung der Geburtenzahlen 2021_Stichtag 

15.05.21



Stichtag: 15.05.2021

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Gesamt

Schuleinzugsbereich 

Wiefelstede 76 79 96 77 98 88 90 66 87 47 804

Schuleinzugsbereich 

Metjendorf 85 103 76 92 95 86 91 64 64 57 813

Jahrgangsstärken 

insgesamt 161 182 172 169 193 174 181 130 151 104 1617

Vergleichszahlen 2020 159 185 170 170 190 173 180 133 143

Vergleichszahlen 2019 160 181 167 171 196 174 170 129

Vergleichszahlen 2018 156 176 157 166 186 166 147

Vergleichszahlen 2017 148 173 148 182 167 164

Vergleichszahlen 2016 151 159 186 146 177

Vergleichszahlen 2015 147 172 159 165

Vergleichszahlen 2014 141 160 153

Vergleichszahlen 2013 123 143

Vergleichszahlen 2012 108

Aufgestellt: 07.06.2021 Rhein

*Schülerzahlen (IST-Schüler des Schuljahres : 7,5 Monate x 13 Monate)
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Entwicklung der Schülerzahlen und des Klassenbedarfs nach den Geburtenzahlen vom Stichtag 15.05.21 bzw. nach tatsächlichen Schülerzahlen

Geburten- 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026

jahrgang Jahr- Klassen- Jahr- Klassen- Jahr- Klassen- Jahr- Klassen- Jahr- Klassen- Jahr- Klassen- Jahr- Klassen-

Geburtenzahlen 

(Bevölkerungs-

statistik)

Schüler/-innen 

(Pro-Kopf-

Zahlen)

gang zahl gang zahl gang zahl gang zahl gang zahl gang zahl gang zahl

2011/12 76 78 85 4 4

2012/13 79 74 79 3 4 4 4

2013/14 96 86 88 2 4 3 4 4 4

2014/15 77 79 82 1 4 2 4 3 4 4 4

2015/16 98 104 1 5 2 5 3 5 4 5

2016/17 88 93 1 4 2 4 3 4 4 4

2017/18 90 95 1 4 2 4 3 4 4 4

2018/19 66 70 1 3 2 3 3 3

2019/20 87 92 1 4 2 4

2020/21 47 50 1 3

SKG -- 15 15 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

349 17 368 18 382 18 389 18 377 17 365 16 322 15

vorhandene Klassenräume = 18 Klassenräume herkömmlicher Bauweise

Größe von Grundschulen ( § 4 I SchOrgVo):   Bildung von Zügen und Lerngruppen gem. (§ 4 III SchOrgVo):    Bildung von Klassen gem. Rd. Erl. MK vom 21.03.2019:

Mindestens 1 Klassenverband pro Jahrgang                                                 1 – 24 Kinder = 1 Klassenverband                                1 –   26 Kinder = 1 Klasse

25 – 48 Kinder = 2 Klassenverbände                                                         27 –   52 Kinder = 2 Klassen voraussichtliche Schülerzahlen zum 

49 – 72 Kinder = 3 Klassenverbände                                                         53 –   78 Kinder = 3 Klassen 01.08.2021 (Stand 03.06.2021)

Höchstens 4 Klassenverbände pro Jahrgang 73 – 96 Kinder = 4 Klassenverbände                                                         79 – 104 Kinder = 4 Klassen 

97 – 120 Kinder= 5 Klassenverbände        105 – 130 Kinder = 5 Klassen

2015/16  (Planungszahlen) Datenerhebung nach Bildung von Zügen und Lerngruppen (§ 4 III SchOrgVO) unter prozentuale Berücksichtigung von Schüler/-innen mit festgestelltem Förderbedarf
5,12%

Schüler/-innen pro Kopf 332

Ø Geburtenzahl der letzten 10 Jahre 80,4 Schüler/-innen mit Unterstützungsbedarf 17

Aufgerundet 81 Schüler/-innen (Zählwert) 349

*ab Geburtenjahrgang   

Schüler/-innen 

einschließlich 

Doppel-

zählung*

Einschulungen zum 01.08. jeden Jahres für die Schuljahrgänge:

Kinderzahl 2026/2027 2027/2028

GS Wiefelstede (einschl. SKG)

Schüler/innen+Klassenbedarf insgesamt einschl. Doppelzählung
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Entwicklung der Schülerzahlen und des Klassenbedarfs nach den Geburtenzahlen vom Stichtag 15.05.21 bzw. nach tatsächlichen Schülerzahlen

Geburten- 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026

jahrgang Jahr- Klassen- Jahr- Klassen- Jahr- Klassen- Jahr- Klassen- Jahr- Klassen- Jahr- Klassen- Jahr- Klassen-

Geburtenzahlen 

(Bevölkerungs-

statistik)

Schüler/-innen 

(Pro-Kopf-

Zahlen)

gang zahl gang zahl gang zahl gang zahl gang zahl gang zahl gang zahl

2011/12 85 85 87 4 4

2012/13 103 79 82 3 4 4 4

2013/14 76 90 91 2 4 3 4 4 4

2014/15 92 86 87 1 4 2 4 3 4 4 4

2015/16 95 97 1 5 2 5 3 5 4 5

2016/17 86 88 1 4 2 4 3 4 4 4

2017/18 91 93 1 4 2 4 3 4 4 4

2018/19 64 66 1 3 2 3 3 3

2019/20 64 66 1 3 2 3

2020/21 57 59 1 3

347 16 357 17 363 17 365 17 344 16 313 14 284 13

vorhandene Klassenräume = 17 Klassenräume herkömmlicher Bauweise sowie 2 mobile Klassenraumsysteme

Größe von Grundschulen ( § 4 I SchOrgVo):   Bildung von Zügen und Lerngruppen gem. (§ 4 III SchOrgVo):    Bildung von Klassen gem. RdErl. MK vom 21.03.2019:

Mindestens 1 Klassenverband pro Jahrgang                                                 1 – 24 Kinder = 1 Klassenverband                                1 –   26 Kinder = 1 Klasse voraussichtliche Schülerzahlen zum 
25 – 48 Kinder = 2 Klassenverbände                                                         27 –   52 Kinder = 2 Klassen 01.08.2021 (Stand 03.06.2021)
49 – 72 Kinder = 3 Klassenverbände                                                         53 –   78 Kinder = 3 Klassen

Höchstens 4 Klassenverbände pro Jahrgang 73 – 96 Kinder = 4 Klassenverbände                                                         79 – 104 Kinder = 4 Klassen 

97 – 120 Kinder= 5 Klassenverbände        105 – 130 Kinder = 5 Klassen

2015/16  (Planungszahlen) Datenerhebung nach Bildung von Zügen und Lerngruppen (§ 4 III SchOrgVO) unter prozentuale Berücksichtigung von Schüler/-innen mit festgestelltem Förderbedarf
2,06%

Schüler/-innen pro Kopf 340

Ø Geburtenzahl der letzten 10 Jahre 81,3 Schüler/-innen mit Unterstützungsbedarf 7

Aufgerundet 82 Schüler/-innen (Zählwert) 347

*ab Geburtenjahrgang   

GS Metjendorf

Schüler/innen+Klassenbedarf insgesamt

Einschulungen zum 01.08. jeden Jahres für die Schuljahrgänge:

Kinderzahl 2026/2027 2027/2028

Schüler/-innen 

einschließlich 

Doppel-

zählung*
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Entwicklung der Schülerzahlen und des Klassenbedarfs nach den Geburtenzahlen vom Stichtag 15.05.21 bzw. nach tatsächlichen Schülerzahlen

Geburten- 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026

Anteil Jahr- Klassen- Jahr- Klassen- Jahr- Klassen- Jahr- Klassen- Jahr- Klassen- Jahr- Klassen- Jahr- Klassen-

Geburtenzahlen 

(Bevölkerungs-

statistik)

50%

Schüler/-innen               

(Pro-Kopf-

Zahlen)

Schüler/-innen 

einschließlich 

Doppel-

zählung*

gang zahl gang zahl gang zahl gang zahl gang zahl gang zahl gang zahl

2005/06 142 71 85 94 10 4

2006/07 168 84 83 91 9 5 10 5

2007/08 163 82 88 107 8 5 9 5 10 5

2008/09 168 84 59 69 7 4 8 4 9 4 10 4

2009/10 160 80 70 78 6 3 7 3 8 3 9 3 10 3

2010/11 147 74 60 64 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 3

2011/12 161 81 94 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 10 4

2012/13 182 91 105 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4

2013/14 172 86 99 5 4 6 4 7 4 8 4

2014/15 169 85 98 5 3 6 3 7 3

2015/16 193 97 112 5 4 6 4

2016/17 174 87 100 5 4

2017/18 181 91 105

2018/19 130 65 75

2019/20 151 76 88

2020/21 104 52 52

8 8 1 1 1 1 1 1 1

vorhandene Klassenräume = 29 Klassenräume herkömmlicher Bauweise 
Bildung von Zügen und Lerngruppen (im Übrigen)    Bildung von   Klassen

  Größe von Oberschulen mit gymnasialem Angebot      gem. § 4 III SchOrgVo vom 17.02.11: gem. RdErl. MK vom 21.03.2019:

( § 4 I SchOrgVo vom 17.02.11):                           1 – 24 Kinder = 1 Klassenverband                      1 –  28 Kinder = 1 Klasse voraussichtliche Schülerzahlen zum 

25 – 48 Kinder = 2 Klassenverbände                  29  – 56 Kinder = 2 Klassen 01.08.2021 (Stand 03.06.2021)
Mindestens 3 Klassenverbände pro Jahrgang 49 – 72 Kinder = 3 Klassenverbände                  57 –  84 Kinder = 3 Klassen  

73 – 96 Kinder = 4 Klassenverbände                  85 –  112 Kinder = 4 Klassen

Höchstens 9 Klassenverbände pro Jahrgang                      97 – 120 Kinder = 5 Klassenverbände              113 – 140 Kinder = 5 Klassen 

121– 144 Kinder = 6 Klassenverbände              141 – 168 Kinder = 6 Klassen

2011/12  (Planungszahlen) Datenerhebung nach Bildung von Zügen und Lerngruppen (§ 4 III SchOrgVO) unter prozentuale Berücksichtigung von Schüler/-innen mit festgestelltem Förderbedarf
14,83%

Der 50 % Anteil ergibt sich aus geschätzten Schülerzahlen, die möglicher Weise die Oberschule Wiefelstede besuchen werden. Viele Schüler/-innen besuchen auch umliegende Schulen. Schüler/-innen pro Kopf 445

Schüler/-innen mit Unterstützungsbedarf 66

Schüler/-innen (Zählwert) 511

Aufgestellt: 07.06.2021 Rhein Ø Geburtenzahl der letzten 16 Jahre 160,31

Aufgerundet 161

517 23 60824 509 23 22 572

Sprachlernklasse

ab Geburtenjahrgang   

Einschulungen zum 01.08. jeden Jahres für die Schuljahrgänge:

Kinderzahl 2026/2027 2027/2028

24538

jahrgang

Oberschule Wiefelstede 

Schüler/innen+Klassenbedarf 511 25 503 25
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 01.06.2021 

Der Bürgermeister 

Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice 

Sachbearbeiter/in: Tobias Habben 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/1754/2021 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Antrag der SPD-Fraktion vom 25.01.2021 auf Errichtung einer Integrierten 

Gesamtschule (IGS) nach § 106 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Schulausschuss 22.06.2021 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 05.07.2021 nicht öffentlich 
Gemeinderat 19.07.2021 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Mit Schreiben vom 25.01.2021 beantragt die SPD-Fraktion die Errichtung einer Integrierten 

Gesamtschule (IGS) nach § 106 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG). Der Antrag 

ist der Beratungsvorlage als Anlage beigefügt. 

 

Die grundlegende Thematik zur Schulentwicklung in der Gemeinde Wiefelstede sowie zu 

etwaigen Rückschlüssen aus der Entwicklung der Schülerzahlen ist in den vorangegangenen 

Sitzungen des Schulausschusses bereits Gegenstand der politischen Beratungen gewesen.  

 

Die Oberschule Wiefelstede hat im Kontext sinkender Schülerzahlen eine entsprechende 

Evaluation unter Beteiligung des Kollegiums, der Eltern und der Schüler durchgeführt. Im 

Ergebnis resultierte in Abstimmung mit dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung 

(RLSB) in Osnabrück (zuvor: Niedersächsische Landesschulbehörde – NLSchB) ein Konzept 

für eine schulinterne Neuausrichtung der Oberschule. Dieses Konzept wurde in der Sitzung 

des Schulausschusses vom 18.01.2021, TOP 9, ausführlich durch die Schulleitung vorgestellt 

und erläutert. Das Konzept soll ab dem kommenden Schuljahr 2021/2022 umgesetzt werden. 

Auf das Protokoll der Sitzung nebst Anlage wird entsprechend verwiesen (URL: 

http://buergerinfo.wiefelstede.de/si0057.asp?__ksinr=1577). 

 

Für die Errichtung einer IGS nach § 106 NSchG hat die NLSchB bzw. das RLSB umfassende 

Voraussetzungen definiert. Diese sind dem anliegenden Antrag der SPD-Fraktion als Anlage 

4 beigefügt, auf die an dieser Stelle zur Vermeidung von Wiederholungen ausdrücklich 

verwiesen wird.  

 

Eine „Umwandlung“ einer bestehenden Schule (hier: Oberschule) in eine IGS ist im NSchG 

nicht vorgesehen. Rechtlich betrachtet würde es sich um eine Aufhebung einer bestehenden 

Schule (hier: Oberschule) und zeitgleich um die Errichtung einer neuen Gesamtschule (hier: 

IGS) handeln. Eine IGS geht von einer sog. Vierzügigkeit (mind. 96 Schüler/innen je 

http://buergerinfo.wiefelstede.de/si0057.asp?__ksinr=1577
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Schuljahrgang) als Normalfall der Mindestzügigkeit aus. Eine Dreizügigkeit (mind. 72 

Schüler/innen je Schuljahrgang) ist im Ausnahmefall unter bestimmten Voraussetzungen 

vorgesehen.  

 

Ein Antrag auf Errichtung einer IGS wäre hinsichtlich dieser Mindestgröße nach der 

Entwicklung der Schülerzahlen und dem Interesse der Erziehungsberechtigten zu bemessen. 

Es ist eine stabile Prognose der Schülerzahlen für mindestens 10 Jahr erforderlich.  

 

Zu beachten ist zudem, dass die Genehmigung für eine neue IGS zunächst grundsätzlich nur 

für den Sekundarbereich I ausgesprochen werden würde, da die Einrichtung einer 

gymnasialen Oberstufe an einem Gymnasium wie auch an einer Gesamtschule ebenfalls ein 

Erfordernis nach der Entwicklung der Schülerzahlen voraussetzt. Dieses lässt sich im 

Regelfall erst dann ermitteln und nachweisen, wenn die ersten Jahrgänge einer Schule 

durchgelaufen sind und anhand des Leistungsbildes der Schülerschaft und entsprechenden 

Abfragen ermittelt werden kann, wie viele Schülerinnen und Schüler mit einem erweiterten 

Sekundarabschluss I (ggf. auch von anderen Schulen aus dem Umfeld) in eine Oberstufe an 

dieser Schule (keine Schulbezirksbindung) wechseln werden. Folglich ist ein Antrag auf 

Erweiterung einer Schule um eine gymnasiale Oberstufe erst späterhin sinnvoll. 

 

Aus der Sicht der Verwaltung kann zum aktuellen Zeitpunkt ein Antrag auf Errichtung einer 

IGS nicht ohne Weiteres gestellt werden. Etliche hierzu erforderliche Rahmenbedingungen 

sind derzeit nicht abschließend bekannt und müssten erst entsprechend erarbeitet werden. 

Neben der Entwicklung der Schülerzahlen inkl. Prognose (s. o.) wären u. a. eine 

Elternbefragung, der Raum-/Platzbedarf generell, ggf. die Möglichkeit zur Realisierung der 

räumlichen Erfordernisse auf dem vorhandenen Areal, die pädagogischen Anforderungen und 

die Kosten zu ermitteln. 

       

 

Finanzierung: 

./.      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

a) Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt, aktuell kein Verfahren zur 

Errichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) zu verfolgen. Das in der Sitzung 

des Schulausschusses vom 18.01.2021 unter TOP 9 durch die Schulleitung der 

Oberschule Wiefelstede vorgestellte Konzept zur geänderten Beschulung ab dem 

Schuljahr 2021/2022 bleibt zunächst abzuwarten und ist entsprechend zu evaluieren. 

 

b) Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt, zunächst die grundlegenden 

Voraussetzungen für die Errichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) nach § 

106 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) zu klären. Die Verwaltung wird 

beauftragt, die notwendigen rechtlichen, organisatorischen, räumlichen und 

finanziellen Rahmenbedingungen zu ermitteln und zur Beratung und 

Beschlussfassung vorzulegen. 

      

 

Anlagen:  

 

 

B-1754-2021 - Antrag der SPD-Fraktion vom 25.01.2021 auf Errichtung einer IGS 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 
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Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

Tobias Habben 

(Fachbereichsleiter) 

  

 

































































  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 08.06.2021 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Finanzen und Schulen 

Sachbearbeiter/in: Christian Rhein 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/1798/2021 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Antrag des Ratsmitglieds René Schönwälder, Die Linke, vom 28.02.2021, zur 

„Entwicklung eines Konzeptes zur Versorgung der gemeindeeigenen Einrichtungen und 

Veranstaltungen mit Produkten landwirtschaftlicher Unternehmen, Fleischereien und 

Bäckereien, möglichst mit Unternehmenssitz im Landkreis Ammerland, bestenfalls in 

der Gemeinde Wiefelstede" 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Schulausschuss 22.06.2021 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 05.07.2021 nicht öffentlich 

Gemeinderat 19.07.2021 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Das Ratsmitglied René Schönwälder hat mit Schreiben vom 06.12.2019 sowie abermals mit 

Schreiben vom 28.02.2021 beantragt, dass die Verwaltung ein Konzept entwickeln möge, 

welches die Versorgung von allen gemeindeeigenen Einrichtungen und Veranstaltungen 

betrifft und die Belieferung durch Unternehmen mit Sitz im Landkreis Ammerland, 

bestenfalls in der Gemeinde Wiefelstede, erfolgt. 

 

Die Anträge sind der Beratungsvorlage beigefügt.   

 

Begründet wird das Anliegen durch Ratsmitglied Schönwälder, dass kleine und mittelständige 

Betriebe, insbesondere in der Landwirtschaft, unter einem enormen Wirtschaftsdruck stünden 

und die Gemeinde gehalten sei, möglichst regionale/gemeindliche Lebensmittel hiesiger 

landwirtschaftlicher Betriebe, Fleischereien und Bäckereien zu verwenden bzw. zu erwerben 

(beispielhaft im Rahmen des Mensabetriebes, des Schulkiosk oder sonstiger [schulischer] 

Veranstaltungen). Auch fällt hierunter z. B. die kostenlose Abgabe von Schulobst oder 

Schulmilch. 

 

Die Versorgung von gemeindeeigenen Einrichtungen und Veranstaltungen mit Lebensmitteln  

unterliegt wie auch alle übrigen Vertragsbeziehungen der Gemeinde Wiefelstede den jeweils 

einschlägigen vergaberechtlichen Bestimmungen. Dies hat zur Folge, dass je nach Wertgrenze 

und Vertragsart ein Direktauftrag, das Einholen von mindestens 3 Angeboten, von mindestens 

5 Angeboten (sog. „Beschränkte Ausschreibung“), eine Öffentliche Ausschreibung oder sogar 

eine Europaweite Ausschreibung erforderlich ist. Auf die einschlägigen Regelungen geht 

Ratsmitglied Schönwälder in seinem Antrag vom 28.02.2021 insbesondere mit den Ziffern 1 

und 6 ein. Eine Benachteiligung im Vergabeverfahren von Unternehmen mit Sitz im 
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Landkreis Ammerland (Ziffer 3) erfolgt nicht. 

 

Bereits aus Rechtsgründen kann eine Versorgung von gemeindeeigenen Einrichtungen und 

Veranstaltungen daher nicht pauschal möglichst durch Lebensmittel aus dem Landkreis bzw. 

der Gemeinde erfolgen.  

 

Im Regelfall erhält das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag für die Durchführung der 

Maßnahme bzw. für den Abschluss eines Vertrages.  

 

Die Verwaltung ist daher daran gebunden, die Vergabe von Bau-, Liefer- und 

Dienstleistungen sowie von freiberuflichen Leistungen für jeden Einzelfall anhand der jeweils 

geltenden vergaberechtlichen Bestimmungen zu beurteilen. 

 

Darüber hinaus sind die Wünsche und Anforderungen innerhalb der jeweiligen Einrichtungen 

der Gemeinde durchaus unterschiedlich. Im Rahmen der eigenverantwortlichen Schule wird 

beispielhaft die gesamte Versorgung (Mensa) über das Schulbudget (z. T. auch durch 

Elternbeiträge [Essensgeld] abgewickelt. Die Erstellung eines Konzeptes dürfte sich in der 

Praxis daher als nicht zweckmäßig erweisen. 

 

In der Sitzung des Rates der Gemeinde Wiefelstede vom 16.12.2019, TOP 11, wurde der 

Antrag vom 06.12.2019 seinerzeit an den Schulausschuss verwiesen, durch die Verwaltung in 

Form der Erstellung der Beratungsvorlage B/1543/2020 begleitet und sodann inhaltlich in 

folgenden Sitzungen behandelt: 

 

 Schulausschuss am 29.06.2020 und 

 Verwaltungsausschuss am 13.07.2020. 

 

Einzelheiten können der o. g. Beratungsvorlage sowie den Niederschriften der o. g. Sitzungen 

entnommen werden. 

 

Der nunmehr erweiterte/ergänzte Antrag vom 28.02.2021 wurde in der Sitzung des 

Gemeinderates am 19.04.2021 (Beratungsvorlage B/1750/2021) beratschlagt und erneut 

zur weiteren Beratung in den Schulausschuss verwiesen. 

 

Die bisherige Praxis der Vergabe im Bereich der Lebensmittelbeschaffung/Versorgung an den 

Schulen hat sich bewährt. Aus Sicht der Verwaltung sollte an den bewährten Unternehmen 

und den bereits gemachten Erfahrungen festgehalten werden.  

      

 

Finanzierung: 

 

Änderungen in der Versorgung lassen Kostensteigerungen erwarten (Ziffer 9 des Antrages 

vom 28.02.2021). 

 

   

 

Vorschlag / Empfehlung: 

 

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede lehnt den Antrag des Ratsherrn René Schönwälder 

auf „Entwicklung eines Konzeptes zur Versorgung der gemeindeeigenen Einrichtungen 

und Veranstaltungen mit Produkten landwirtschaftlicher Unternehmen, Fleischereien 

und Bäckereien, möglichst mit Unternehmenssitz im Landkreis Ammerland, bestenfalls 

in der Gemeinde Wiefelstede“ ab. 
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Anlagen:  
 

 

B-1798-2021-01 Antrag Ratsherr Schönwälder vom 06.12.2019 

B-1798-2021-02 Antrag Ratsherr Schönwälder vom 28.02.2021 

Beratungsvorlage B-1543-2020 

Beratungsvorlage B-1750-2021 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

Rhein 

Sachbearbeiter 

 

 

 

Siemen       Habben 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter 

 

 

  

 





   

Gemeinde Wiefelstede René Schönwälder 

Herrn Bürgermeister Thienkamp 11 A 

Jörg Pieper 26215 Wiefelstede 

Kirchstraße 1 Mobil: 01629114318 

26215 Wiefelstede E-Mail: R.Schoenwaelder.de@gmx.de 

 

 

Wiefelstede, 28.02.2021 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pieper, 

 

für die nächstmöglich stattfindende Sitzung des Schulausschusses am (Stand jetzt) 

22.06.2021 und für die nächstmögliche darauf folgende Gemeinderatssitzung am (Stand 

jetzt) 19.07.2021 beantrage ich folgenden TOP 

 

Antrag: Entwicklung eines Konzeptes zur Versorgung der gemeindeeigenen 

Einrichtungen und Veranstaltungen mit Produkten landwirtschaftlicher Unternehmen, 

Fleischereien und Bäckereien, möglichst mit Unternehmenssitz im Landkreis 

Ammerland, bestenfalls in der Gemeinde Wiefelstede 

 

aufzunehmen. 

 

Antragstext: Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beauftragt die Verwaltung, ein Konzept zu 

erstellen, welches die Versorgung von allen gemeindeeigenen Einrichtungen und 

Veranstaltungen betrifft. Das ausgearbeitete Konzept hat dabei zu beinhalten und zu 

berücksichtigen: 

 

1. Die Vergabe der Aufträge erfolgt entsprechend der vergaberechtlichen Bestimmungen 

der Europäischen Union und des Landes Niedersachsen. An dieser Stelle wird auf 

folgenden Link verwiesen: 

https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/offentliche_auftr

age_und_preisprufung/oeffentliche-auftraege-15933.html 

2. Jegliche rechtliche Handlungsspielräume zugunsten des Zuschlags für die Versorgung 

durch Anbieter, möglichst mit Unternehmenssitz im Landkreis Ammerland, bestenfalls in 

der Gemeinde Wiefelstede, sind dabei zu nutzen.  

3. Es sollen Unternehmen möglichst mit dem Unternehmenssitz im Ammerland, bestenfalls 

mit in der Gemeinde Wiefelstede zum Zuge kommen können, zumindest im gesamten 

Vergabeprozess nicht benachteiligt werden. 

4. Auf TK-Ware soll überall dort, wo es realisierbar ist, verzichtet werden. 

5. Die TK-Ware soll hierbei durch Lebensmittel möglichst aus dem Landkreis Ammerland, 

bestenfalls aus der Gemeinde Wiefelstede, und saisonale Produkte ersetzt werden, die 

damit frisch zuzubereiten sind. Durch den Verzicht auf TK-Ware wird eine frische 

Zubereitung dementsprechend erforderlich. Daher sollen nicht nur fertigverarbeitete 

mailto:R.Schoenwaelder.de@gmx.de
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/offentliche_auftrage_und_preisprufung/oeffentliche-auftraege-15933.html
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/offentliche_auftrage_und_preisprufung/oeffentliche-auftraege-15933.html


   
Produkte einbezogen werden, sondern genauso auch Rohstoffe wie beispielsweise 

Getreide. 

6. Bei der Vergabe findet, insoweit möglich, das Niedersächsisches Gesetz zur Sicherung 

von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

(Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz - NTVergG) §9 Förderung kleiner 

und mittlerer Unternehmen ausdrücklich Berücksichtigung und Anwendung. An dieser 

Stelle wird auf entsprechenden Link verwiesen: http://www.nds-

voris.de/jportal/;jsessionid=58F4D141AF7ED54FB5A177898C88DF64.jp29?quelle=jlink&

query=TariftVergabeG+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-

TariftVergabeGNDV4P9 

7. Verwiesen wird an dieser Stelle zudem auf das EU-Schulprogramm in Niedersachsen: 

https://www.schulprogramm.niedersachsen.de/  

Die Grundschule Wiefelstede nimmt an dem EU-Schulprogramm zudem mit Obst und 

Gemüse bereits teil.  

8. Beispielsweise im Land Bayern ist es bereits gelebte Praxis, Ausschreibungen so zu 

formulieren, dass ausdrücklich regionale/lokale Unternehmen eine echte Chance 

bekommen. Entsprechender Nachweis: 

https://www.stmelf.bayern.de/service/presse/pm/2019/218789/ 

9. Eine Versorgung durch regionale und kleinere Unternehmen lässt Kostensteigerungen 

erwarten, zudem sind auch Kostensteigerungen durch die aufwendigere Zubereitung 

zu erwarten. Diese Kostensteigerungen sollen jedoch nicht der Elternschaft aufgelastet 

werden. So soll für die zu erwartenden Mehrkosten die Gemeinde aufkommen. Es ist 

jedoch hierbei zu beachten, dass sich dabei durchaus entsprechende Fördermittel wie 

beispielsweise aus dem EU-Schulprogramm akquirieren lassen. Zudem ist als Ziel 

anzuvisieren, dass durch eine breite Akzeptanz, Rabatte bei entsprechender 

Abnahmegarantie landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Einspielung der Prozesse die 

regionale Versorgung der öffentlichen Einrichtungen möglichst selbsttragend ist. Wenn 

erst mal ein entsprechendes Angebot besteht, ist es durchaus wahrscheinlich, dass im 

Verlauf die Nachfrage entsprechend anzieht.  

 

 

Begründung: Kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere der Landwirtschaft, stehen 

unter enormem Wirtschaftsdruck, von daher sehen sich viele Landwirte von 

Betriebsaufgabe bedroht oder haben ihren Betrieb bereits aufgegeben. Für eine 

Hofnachfolge fehlt nicht selten schlicht die Perspektive. Hier ist auch die Gemeinde in der 

Pflicht zu sehen, sich dieser Problematik anzunehmen und zu versuchen, Abhilfe zu leisten. 

Wenn daher gemeindeeigene Einrichtungen Lebensmittel von diesen Unternehmen 

abnehmen, ist dies ein Beitrag zur Unterstützung der Unternehmen in der Gemeinde und 

bringt die Wertschätzung für die Betriebe zum Ausdruck. Zudem sollte allen daran gelegen 

sein, das Geld möglichst in der Region zu halten und in einem regionalen 

Wirtschaftskreislauf zu denken. Auch unter dem Aspekt aktiver Klimapolitik ist die 

Reduzierung von Transportwegen ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

René Schönwälder 

https://www.schulprogramm.niedersachsen.de/
https://www.stmelf.bayern.de/service/presse/pm/2019/218789/


  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 04.05.2020 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Finanzen und Schulen 

Sachbearbeiter/in: Christian Rhein 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/1543/2020 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Versorgung der gemeindeeigenen Einrichtungen mit Lebensmitteln landwirtschaftlicher 

Betriebe und Bäckereien aus der Gemeinde 

hier: Antrag des Ratsmitglieds René Schönwälder, Die Linke, vom 06.12.2019 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Schulausschuss 29.06.2020 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 13.07.2020 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

Das Ratsmitglied René Schönwälder hat mit Schreiben vom 06.12.2019 (siehe Anlage) 

Folgendes beantragt:   

 

„Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beauftragt die Verwaltung, ein Konzept 

auszugestalten, welches die Versorgung von allen gemeindeeigenen  Einrichtungen 

und Veranstaltungen möglichst durch Lebensmittel aus der Gemeinde sicherstellt. 

Dies gilt insbesondere für Lebensmittel landwirtschaftlicher Betriebe und 

Bäckereien.“ 

 

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede hat in seiner Sitzung am 16.12.2019, TOP 11, mit 22 Ja-

Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen beschlossen, in der nächsten Sitzung des 

Schulausschusses den o. g. beantragten Tagesordnungspunkt zu beraten. 

 

Begründet wird der Antrag durch Ratsmitglied Schönwälder, dass kleine und mittelständige 

Betriebe, insbesondere in der Landwirtschaft, unter einem enormen Wirtschaftsdruck stünden 

und die Gemeinde gehalten sei, möglichst regionale/gemeindliche Lebensmittel hiesiger 

landwirtschaftlicher Betriebe/Bäckereien zu verwenden bzw. zu erwerben (beispielhaft im 

Rahmen des Mensabetriebes, des Schulkiosk oder sonstiger [schulischer] Veranstaltungen). 

Auch fällt hierunter z. B. die kostenlose Abgabe von Schulobst oder Schulmilch. 

 

Die Versorgung von gemeindeeigenen Einrichtungen und Veranstaltungen mit Lebensmitteln  

unterliegt wie auch alle übrigen Vertragsbeziehungen der Gemeinde Wiefelstede den jeweils 

einschlägigen vergaberechtlichen Bestimmungen. Dies hat zur Folge, dass je nach Wertgrenze 

und Vertragsart ein Direktauftrag, das Einholen von mindestens 3 Angeboten, von mindestens 

5 Angeboten (sog. „Beschränkte Ausschreibung“), eine Öffentliche Ausschreibung oder sogar 

eine Europaweite Ausschreibung erforderlich ist. 
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Bereits aus Rechtsgründen kann eine Versorgung von gemeindeeigenen Einrichtungen und 

Veranstaltungen daher nicht pauschal möglichst durch Lebensmittel aus der Gemeinde 

erfolgen. Insbesondere die Erstellung eines wie im o. g. Antrag benannten Konzeptes dürfte 

sich in der Praxis daher als nicht rechtmäßig erweisen. 

 

Im Regelfall erhält das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag für die Durchführung der 

Maßnahme bzw. für den Abschluss eines Vertrages.  

 

Die Verwaltung ist daher daran gebunden, die Vergabe von Bau-, Liefer- und 

Dienstleistungen sowie von freiberuflichen Leistungen für jeden Einzelfall anhand der jeweils 

geltenden vergaberechtlichen Bestimmungen zu beurteilen. 

  

  

 

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt den Bericht zur 

Versorgung der gemeindeeigenen Einrichtungen mit Lebensmitteln landwirtschaftlicher 

Betriebe und Bäckerein aus der Gemeinde zur Kenntnis. 

   

 

 

Antrag René Schönwälder, Die Linke, vom 06.12.2019 - Versorgung mit Lebensmittels aus 

der Gemeinde 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

Rhein 

Sachbearbeiter 

 

 

 

Siemen       Habben 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter 

 

 

 



  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 25.03.2021 

Der Bürgermeister 

Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice 

Sachbearbeiter/in: Tobias Habben 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/1750/2021 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Antrag des Ratsmitglieds René Schönwälder, Die Linke, vom 28.02.2021, zur 

„Entwicklung eines Konzeptes zur Versorgung der gemeindeeigenen Einrichtungen und 

Veranstaltungen mit Produkten landwirtschaftlicher Unternehmen, Fleischereien und 

Bäckereien, möglichst mit Unternehmenssitz im Landkreis Ammerland, bestenfalls in 

der Gemeinde Wiefelstede", hier: Behandlung des Antrags gemäß der 

Geschäftsordnung (GO) 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Gemeinderat 19.04.2021 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Mit Schreiben vom 28.02.2021 beantragt das Ratsmitglied René Schönwälder, Die Linke, den 

folgenden Tagesordnungspunkt für die nächstmöglich stattfindende Sitzung des 

Schulausschusses (Stand jetzt: 22.06.2021) und für die nächstmögliche darauf folgende 

Sitzung des Rates (Stand jetzt: 19.07.2021) aufzunehmen: 

 

„Entwicklung eines Konzeptes zur Versorgung der gemeindeeigenen Einrichtungen 

und Veranstaltungen mit Produkten landwirtschaftlicher Unternehmen, 

Fleischereien und Bäckereien, möglichst mit Unternehmenssitz im Landkreis 

Ammerland, bestenfalls in der Gemeinde Wiefelstede“.  

 

Der Antrag ist dieser Beratungsvorlage als Anlage beigefügt. 

 

Ein Antrag zu dieser Thematik wurde vom antragstellenden Ratsmitglied bereits am 

06.12.2019 gestellt. In der Sitzung des Rates der Gemeinde Wiefelstede vom 16.12.2019, 

TOP 11, wurde dieser Antrag seinerzeit an den Schulausschuss verwiesen, durch die 

Verwaltung in Form der Erstellung der Beratungsvorlage B/1543/2020 begleitet und sodann 

inhaltlich in folgenden Sitzungen behandelt: 

 

 Schulausschuss am 29.06.2020 und 

 Verwaltungsausschuss am 13.07.2020. 

 

Einzelheiten können der o. g. Beratungsvorlage sowie den Niederschriften der o. g. Sitzungen 

entnommen werden. 

 

Jedes Mitglied der Vertretung (= Rat) hat nach § 56 Niedersächsisches 
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Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) das Recht, in der Vertretung und in den 

Ausschüssen, denen es angehört, Anträge zu stellen.  

 

Das Antragsrecht ist zeitlich nicht allein auf Anträge in der Sitzung der Vertretung bzw. des 

Ausschusses beschränkt, sondern bezieht sich auf jede Phase des Verfahrens. Zum 

Antragsrecht gehört auch, vom Hauptverwaltungsbeamten (= Bürgermeister) die Aufnahme 

eines Antrags in die Tagesordnung zu verlangen. Damit korrespondiert auch, den Antrag 

sodann in der Sitzung einzubringen und kurz zu begründen, warum sich das Gremium 

mit dem Antrag befassen soll. Äußerungen zur Sache selbst und allgemeine politische 

Meinungsäußerungen in diesem Zusammenhang sind nicht zulässig. Ebenso wenig 

besteht ein Anspruch auf sachliche bzw. inhaltliche Befassung des Gremiums mit dem 

Antrag. Nach Einbringung und Begründung kann das Gremium daher über den Antrag durch 

Geschäftsordnungsbeschluss auch auf Absetzung/Nichtbefassung entscheiden (vgl. Blum 

in Blum/Häusler/Meyer: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz – Kommentar, 4. 

Aufl., Wiesbaden, 2017, Rn. 2 zu § 56). 

 

Das Antragsrecht kann durch Geschäftsordnungsrecht weiter konkretisiert (z. B. Setzung von 

Fristen, nach deren Ablauf Anträge nicht mehr für die nächste Sitzung berücksichtigt) werden 

(a.a.O., Rn. 4 zu § 56).  

 

Solche Konkretisierungen hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede diesbezüglich v. a. in den §§ 

5 – 9 der Geschäftsordnung  für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ratsausschüsse und 

die Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften der Gemeinde Wiefelstede (im 

Folgenden: GO) vorgenommen.  

 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 GO müssen Anträge zur Aufnahme eines bestimmten 

Beratungsgegenstandes in die Tagesordnung schriftlich spätestens am 10. Tage vor der 

jeweiligen Ratssitzung bei dem Bürgermeister eingegangen sein. Der Rat entscheidet 

darüber, welchem Ausschuss die Anträge zur Vorbereitung überwiesen werden sollen (§ 

5 Abs. 2 S. 1 GO). Darüber hinaus kann jedes Ratsmitglied während der Sitzung Anträge zur 

Geschäftsordnung stellen (§ 8 Abs. 1 GO, u. a. Nichtbefassung, Verweisung an einen 

anderen Ausschuss u. ä.).  

      

 

Finanzierung:   

 

Vorschlag / Empfehlung: 

 

Wird in der Sitzung erarbeitet. 

      

 

Anlagen:  
 

 

René_Schoenwaelder_Versorgung_der_gemeindeeigenen_Einrichtungen. 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

Tobias Habben 

(Fachbereichsleiter)  
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